
 
 

Kompetenzbereich „Literatur- und Kulturwissenschaft“  
an der Romanistik 

 
Im Rahmen des Kompetenzbereichs Literatur- und Kulturwissenschaft lernen Studierende, sich kritisch mit 
literarischen Texten, aber auch Filmen, Comics, Songs usw. auseinanderzusetzen. Von Interesse sind dabei 
u.a. die Bedingungen, unter denen Texte entstehen, die Traditionen und historischen Zusammenhänge, in 
die sie eingeordnet werden können, sowie Fragen nach ihrer gesellschaftlichen und politischen Bedeutung, 
z.B. im Hinblick auf Gender, Nation, Identität, usw.  
 

Literaturwissenschaftliche Module und Lehrveranstaltungen im BA (mit/ohne Lehramt) 
 

a) SL „Literatur- und Kulturgeschichte Frankreichs / Italiens I / Spaniens“ (zählt nur für LA-Studierende als 
STEOP-LV, für Fach-BA Studierende hingegen als ‚normale‘ LV) 

b) VU „Lektüre und Analyse (Frz./Ital./Span.)“ 
c) VU „Literatur- und Kulturgeschichte Italiens II (mit Leseliste)“ bzw. „Französisch-/Spanischsprachige 

Literaturen und Kulturen (mit Leseliste)“ 
d) PS „Vertiefende Text- und/oder Medienanalyse anhand von Beispielen aus dem französisch-/ italie-

nisch-/spanischsprachigen Raum“ 
e) Nur für BA (ohne Lehramt): AG „Begleitung zur literaturwissenschaftlichen Leseliste“ 
f) Nur für BA (ohne Lehramt): Wahl-VUs „Literatur in globaler Perspektive“ u. „Literatur und andere Me-

dien“, Wahl-VO „Positionen der Literaturwissenschaft“  
 
 

Literaturwissenschaftliche Leselisten 
 

Ein Studium bedeutet nicht nur, Inhalte präsentiert zu bekommen, sondern erfordert auch ein hohes Maß 
an Selbstständigkeit. Dies wird in der Sprach- und Literaturwissenschaft durch die Leselisten gefördert. Für 
eine Leselistenprüfung eignen sich die Studierenden eine gewisse Stoffmenge im Selbststudium an und 
legen darüber eine Prüfung ab.  

 
Fachbachelor 

 
Lehramtsbachelor  

 

Umfang: 10 ECTS, mündliche Prüfung  Umfang: 5 ECTS, mündliche Prüfung  

An keine verpflichtend zu besuchende LV gekoppelt.  

Der Besuch der oben genannten LV e) ist freiwillig, wird aber 
DRINGEND empfohlen. Im Rahmen dieser LV werden die Texte 
der Leseliste besprochen und gemeinsam diskutiert.  

An die oben genannte LV c) gekoppelt.  

Studierende absolvieren die LV (2,5 ECTS) und – 
in der Regel zu einem späteren Zeitpunkt – die 
Leselistenprüfung (5 ECTS).  

Prüfer:in: grundsätzlich LV-Leiter:in der LV e) Prüfer:in: die LV-Leiter:in der LV c) 

Benotet wird die Leselistenprüfung. Die Gesamtnote (7,5 ECTS) errechnet sich aus 
der Note der Leselistenprüfung und der Note für 
die LV (beide Teile müssen positiv sein). 

Zusatzinfo: 

Im Rahmen der oben genannten LV c) legen nur LA-Studierende 
die Leselistenprüfung ab. 

Von Fach-BA-Studierenden muss der Workload von 5 ECTS (bei 
LA-Studierenden durch die Leseliste abgedeckt) daher kompen-
siert werden.  

Die dafür zu erbringenden Leistungen werden von der LV-Leitung 
festgelegt (meist: zusätzliche Lektüren und/oder längere Essays).  

 

 


